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Ablaufplan Einschulung/Einschulungsuntersuchung (ESU) Stand:  September 2025
Termin:  24-15-Monate vor der Einschulung (vorletztes Kindergartenjahr):
Einschulungsuntersuchung Schritt 1: Gesundheitsförderung und Prävention (ESU 1)
· Alle Kinder, die im entsprechenden Zeitfenster geboren sind (werden vom Gesundheitsamt (ÖGD) angeschrieben)
· Erzieherinnen füllen Fragebogen aus (Beobachtungsbogen Kindergarten)
· Eltern füllen Fragebogen aus (Elternfragebogen: Fragebogen Sorgeberechtigte Personen)
· Basisuntersuchung durch Medizinische Assistenten i.d.R. in der Tageseinrichtung oder eventuell im Gesundheitsamt
· Eventuell kann ein ergänzende ärztliche Untersuchung und/oder eine Sprachstandsdiagnostik  (SETK) erfolgen

In Schritt 1, werden Befunde in folgenden Bereichen erhoben:
· Impfstatus
· Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen
· Perzentilen zu den Körpermaßen
· Hör- und Sehtest, 
· Überprüfung von verschiedenen Entwicklungsbereichen (Körpermotorik, mathematische Vorläuferfähigkeiten, Graphomotorik, Malentwicklung/Visuomotorik, Artikulation, Sprachscreening - ggf. Sprachstandsdiagnostik und Verhalten während der Untersuchung).
Die Eltern erhalten eine schriftliche Mitteilung der Ergebnisse von ESU Schritt 1.
Die Befundkategorien lauten: 
· Altersentsprechend (ohne pathologischen Befund)
· Förderbedarf (häuslich/Vorschulprogramm) 
· Intensiver pädagogischer Förderbedarf (z B. Frühförderung, Frühberatung, alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten, SprachFit...)
· Vorstellung des Kindes beim Kinder-/Hausarzt empfohlen
· Wird bei der Einschulungsuntersuchung (ESU) intensiver Sprachförderbedarf (I) festgestellt, folgt an der Schnittstelle KiTa–Schule eine verpflichtende (ab SJ 2027/28) zusätzliche Sprachförderung im Umfang von vier Wochenstunden im letzten Kindergartenjahr. Der Einstieg erfolgt im Schuljahr 2024/2025 vorläufig freiwillig bis zum flächendeckenden Ausbau im Schuljahr 2027/28. Die Verbindlichkeit der Sprachförderung ab diesem Zeitpunkt ist schulgesetzlich verankert. Weiter Infos unter: https://km.baden-wuerttemberg.de/de/schule/grundschule/sprachfit

Im letzten Kindergartenjahr: Kooperation Kita-Grundschule auf Grundlage der VwV
Hinweis auf Termin: Elterninformationsabend im November landkreisbezogen: Welche Schule für mein Kind? – für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf
Hinweis auf Termin: Antrag zur Klärung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot spätestens 15.1. an das SSA Elternantrag (Teil 1) und Mitwirkung der Schule (Teil 2)
Formular: http://schulamt-tuebingen.de/,Lde/Startseite/Service/Formulare+Schule?SORT=1&REVERSE=false
· Kooperationslehrkraft oder Schulleitung kann Gesundheitsamt anrufen; bei entsprechender Einwilligung der Eltern Austausch über Ergebnis Schritt 1 möglich (Einwilligungsbogen Anlage) 
Termin: Schulanmeldung bis 1. März – Einladung durch die zuständige Grundschule an alle schulpflichtigen und voraussichtlich schulbereiten Kinder s. SG § 73
· Die Eltern werden gebeten, einen Nachweis oder den Befundbogen ESU Schritt 1 bei der Schule vorzulegen 
· Reflexionsbogen der Kooperationslehrerin
· Impfstatus gegen Masern muss überprüft und vor Aufnahme in die Schule nachgewiesen werden 


Einschulungsuntersuchung: Schritt 2: Feststellung schulrelevanter gesundheitlicher Einschränkungen (Anlage 3.12. der Verordnung)
· alle Kinder, die keine Kita besuchen
· alle Kinder, die keinen Schritt 1 haben, z.B. durch Zuzug aus einem anderen Bundesland/Land
· keine Teilnahme an Kooperation  
· wenn die aktuelle Entwicklung des Kindes die Frage der Schulbereitschaft aufwirft:
Die Schulleitung sieht die Schulbereitschaft fraglich.
· falls Uneinigkeit bzgl. Zurückstellung besteht
· Fachkräfte in Kita füllen Beobachtungsbogen Schritt 2 aus
· Kooperationslehrkraft oder SL kann Gesundheitsamt anrufen und bei entsprechender Einwilligung der Eltern Austausch über Ergebnis ESU Schritt 1 /Schritt 2
· Antrag auf schulärztliche Beurteilung  Link: http://schulamt-tuebingen.de/,Lde/Startseite/Service/Formulare+und+Informationen+Schulleitung:
· Die Schule kann einen Antrag auf schulärztliche Beurteilung mit konkreter Fragestellung stellen 

Zurückstellungen vom Schulbesuch: SG § 74
· Kinder, von denen bei Beginn der Schulpflicht auf Grund ihres geistigen oder körperlichen Entwicklungsstandes nicht erwartet werden kann, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen, können um ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden.
· Die Erziehungsberechtigen stellen einen formlosen Antrag (evtl. verbunden mit einer Begründung) an die zuständige Grundschule.
· Die Entscheidung trifft die Schulleitung der zuständigen Grundschule unter Hinzuziehung eines Gutachtens des Gesundheitsamts (siehe Formular im Anhang „Antrag auch schulärztliche Untersuchung“). 
· Optionen nach der Zurückstellung:
· Besuch der Kita für ein weiteres Jahr – Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz
· Besuch der Juniorklasse (Angebot): In die Juniorklasse werden Kinder aufgenommen, die schulpflichtig sind, bei denen aber nicht erwartet werden kann, dass sie mit Erfolg am Bildungsgang der Grundschule ab der ersten Klassenstufe teilnehmen können.  Es ist abzusehen, dass innerhalb eines Jahres das Kind  die Grundschulbereitschaft erlangen kann. 
Beginnend im Schuljahr 2026/2027 werden die Standorte der Grundschulförderklassen mit Übernahme des dortigen Personals in Juniorklassen umgewandelt.
Ab dem Schuljahr 2028/29 wird das Angebot der Juniorklasse flächendeckend vorhanden sein, sodass die Aufnahmekapazitäten deutlich ausgeweitet werden und die Teilnahme in der Juniorklasse schulpflichtig wird. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung.

Nach einem Jahr: erneutes Anschreiben der zuständigen Grundschule an die Eltern, Einladung zur Schulanmeldung, erneute Anmeldung zur Schule.




Rechtliche Grundlagen:
· VwV des Kultusministeriums über die Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen vom 15.Juli 2019
· VwV öffentliche Grundschulförderklassen vom 6.Juli 1998
· Schulgesetz § 25, 73, 74, 76, 85, 91
· Verordnung des Sozialministeriums zur Durchführung schulärztlicher Untersuchungen sowie zielgruppenspezifischer Untersuchungen und Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Schulen (Schuluntersuchungsverordnung)
vom 8. Dezember 2011
· Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums zur Durchführung der Einschulungsuntersuchung und der Jugendzahnpflege (VwV ESU und Jugendzahnpflege) vom 2. Juli 2019
· Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Durchführung einer Sprachstandsdiagnose in Verknüpfung  mit der Einschulungsuntersuchung vom                      18. Dezember 2008
· Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Gesamtkonzeption „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ (VwV Kolibri)  22.Oktober 2019
· Masernschutzgesetz vom 1. März 2020
· Schuluntersuchungsverordnung § 2
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